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Einleitende Bemer-
kungen der Ortspar-
teien 

  Die FDP Ortspartei Goldach würde 
lieber auf zusätzliche Vorschriften 
und Reglemente verzichten, kann 
aber die Überlegungen und Gedan-
ken des Gemeinderates, die zur 
Schaffung des neuen Reglementes 
über Ruhe, Ordnung und Sicherheit 
geführt haben, gut nachvollziehen. 
Am meisten Mühe bereitete uns das 
Kapitel VII „Videoüberwachung“. 
Aber die FDP steht für mehr Sicher-
heit und eine konsequente Durch-
setzung von Null-Toleranz bei Ge-
walt, Vandalismus und kriminellen 
Handlungen ein. 

Die CVP setzt sich für eine hohe 
Lebensqualität in Goldach ein. Dazu 
gehören insbesondere auch Sicher-
heit und Sauberkeit. Leider hat in 
den letzten Jahren die Verunreini-
gung öffentlicher Plätze zugenom-
men und das Verhalten von Jugend-
lichen zu Beanstandungen Anlass 
gegeben. Auch wenn es grundsätz-
lich schade ist, dass nicht Eigenver-
antwortung und Aufsichtspflichten 
der Eltern genügen, begrüsst die 
CVP die Stossrichtung des Gemein-
derates, mit dem neuen Reglement 
insbesondere Sauberkeit und Sicher-
heit zu verbessern und dies gleich 
verbunden mit andern Anliegen 
(Lärm, Parkieren, Videoaufnahmen) 
zu regeln. 

Die SP Ortspartei hat sich ausführlich 
mit diesem neuen Reglement ausei-
nandergesetzt. Die SP ist gegenüber 
Vorschriften, welche die persönliche 
Freiheit einschränken, grundsätzlich 
kritisch eingestellt. Andrerseits ist sie 
sich auch bewusst, dass die Sicher-
heit im öffentlichen Raum ein wich-
tiges Gut ist. In diesem Spannungs-
feld müssen die entsprechenden 
Regeln erstellt werden. Die SP be-
grüsst insgesamt die Erstellung des 
erwähnten Reglements, ist aber klar 
der Meinung, dass gewisse Rege-
lungen zu weit gehen. 

Im Gesamten möchten wir Ihnen zur 
Erarbeitung deieses Reglementes ein 
Lob aussprechen. Es wurden sehr 
viele Aspekte geregelt, die zu einem 
angenehmen Zusammenleben der 
Bevölkerung beitragen können. 
Hoffen wir, dass die Massnahmen 
auch griffig umgesetzt werden, sonst 
nützt auch ein noch so umfassendes 
Reglement nichts. 

 

 I. Allgemeine Bestimmungen       

 Art. 1        

Zweck Dieses Reglement bezweckt, ergän-
zend zum übergeordneten Recht: 
− den Schutz vor vermeidbarem 

Lärm; 
− den Schutz von öffentlichen 

Bauten, Anlagen und Plätzen 
vor Verunreinigungen; 

− die Regelung der Benützung von 
Strassen und öffentlichen Plät-
zen; 

− die Regelung des Parkierens auf 
öffentlichem Grund; 

− die Übernahme von gemeinde-
polizeilichen Aufgaben durch 
von der Gemeinde beauftragte 
Sicherheitsdienste; 

− die Regelung von Videoaufnah-
men im öffentlichen Raum. 

      

 II. Lärm  
Dieses Kapitel ist sehr kompliziert, da 
für jede Aktivität unterschiedliche 
Sperrzeiten gelten. Vorschlag: Für 
alle Aktivitäten sollen einheitliche 
Sperrzeiten gelten. 

   
Es ist schwierig, für alle Aktivitäten 
einheitliche Sperrzeiten einzuführen. 
Es ist auf wirtschaftliche Interessen 
und Störpotenzial angemessen Rück-
sicht zu nehmen. 

 Art. 2        

Grundsatz Jedermann ist verpflichtet, durch 
rücksichtsvolles Verhalten oder durch 
zumutbare Vorkehren jede Art von 
Lärm, der schädlich oder lästig wer-
den könnte, zu vermeiden bzw. im 
Sinn von Art. 1 Abs. 2 des Umwelt-
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Art. 3

schutzgesetzes frühzeitig zu begren-
zen. 

         

Ruhezeiten Während den Ruhezeiten sind Tätig-
keiten und Veranstaltungen unter-
sagt, die Erholung und Ruhe erheb-
lich stören. 
 
Die Ruhezeiten sind: 
 
a) Sonn- und Feiertage 

Die Sonn- und Feiertage sind im 
Gesetz über Ruhetage und La-
denöffnung (sGS 552.1) gere-
gelt. Es gilt das übergeordnete 
Recht. 

 
b) Mittagsruhe 

Die Mittagsruhe gilt von Montag 
bis Samstag und dauert von 
12.00 Uhr bis 13.00 Uhr. 

 
c) Nachtruhe 

Die Nachtruhe dauert von 22.00 
Uhr bis 06.00 Uhr 

 

 Während den Ruhezeiten sind Tätig-
keiten und Veranstaltungen unter-
sagt, die Erholung und Ruhe erheb-
lich stören. Dazu gehören insbeson-
dere: 
 
− Betrieb von Gastwirtschaften 
− Gebrauch von lauten Tonwie-

dergabegeräten 
− Gartenarbeiten mit Lärm erzeu-

genden Maschinen 
− Lärm erzeugende Bauarbeiten 
− Betrieb von Spielplätzen und 

Spielwiesen 
 
Die Ruhezeiten sind: 
a) bleibt 
b) bleibt 
c) Nachtruhe 

Die allgemeine Nachtruhe dau-
ert von 22.00 Uhr bis 08.00 Uhr 
Für Lärm erzeugende Bauarbei-
ten sowie für Gewerbe- und In-
dustriebetriebe dauert die 
Nachtruhe von 20.00 Uhr bis 
07.00 Uhr 

  Art. 3 – 8 
Es sollten einheitliche Zeiten der 
Nachtruhe gelten; von 22.00 – 07.00 
Uhr (auch auf Spielplätzen) 

Wegen den unterschiedlichen Be-
dürfnissen möchte der Gemeinderat 
an der ursprünglichen Formulierung, 
wie sie im Übrigen in den meisten 
Gemeinden mit eigenem Reglement 
gelten, festhalten. 

 Art. 4        

Gastwirtschaften Für die Gastwirtschaften gelten die 
Betriebszeiten des Gastwirtschaftsge-
setzes (sGS 553.1). Gartenwirtschaf-
ten sind ab 22.00 Uhr so zu betrei-
ben, dass Anwohner nicht in ihrer 
Nachtruhe gestört werden. 
 

Art. 4 zweiter Satz: Art. 21 Abs. 2 lit. 
a des kantonalen Gastwirtschaftsge-
setzes sieht vor, dass der Patentinha-
ber dafür zu sorgen hat, „dass die 
Nachbarschaft nicht durch übermäs-
sige Einwirkungen belästigt wird“. 
Dies gilt zu jeder Uhrzeit. Unseres 
Erachtens sollte Art. 4 zweiter Satz 
vor dem Hintergrund der kantonalen 
Regelung deshalb gestrichen wer-
den, da sonst der Eindruck entstehen 
könnte, ausserhalb der Nachtruhe-
zeit seien Störungen zulässig. 
 
Vorschlag Gemeinderatskanzlei: 
Für die Gastwirtschaften gelten die 
Betriebszeiten des Gastwirtschaftsge-
setzes, soweit in den einzelnen 
Gastwirtschaftspatenten keine 
abweichenden Betriebszeiten verfügt 
sind. 

streichen  In diesem Artikel wird verlangt, dass 
die Anwohner nicht in ihrer Nach-
ruhe gestört werden dürfen. Diese 
Forderung ist unrealistisch. Dann 
kann die Gartenwirtschaft gleich 
geschlossen werden. Mit einer alter-
nativen Formulierung ist ein Betrieb 
möglich. 
 
Antrag Satz 2: Gastwirtschaften sind 
ab 22.00 Uhr mit der nötigen Rück-
sichtnahme zu betreiben, sodass 
Anwohner möglichst wenig gestört 
werden. 

 Die Formulierung gemäss Vorschlag 
der Gemeinderatskanzlei trägt so-
wohl dem Anliegen der SP als auch 
der Vorprüfung Rechnung. Sie wird 
deshalb in die definitive Fassung 
übernommen. 

 Art. 5        

Elektrische und elekt-
ronische Geräte 

Der Gebrauch von lauten Tonwie-
dergabegeräten im Freien ist zwi-
schen 12.00 Uhr und 13.00 Uhr 
sowie zwischen 22.00 Uhr und 
07.00 Uhr untersagt. 
 
In der übrigen Zeit dürfen Drittper-

 streichen     
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Art. 6

sonen dadurch nicht erheblich ge-
stört werden. 

         

Gartenarbeit Gartenarbeiten mit Maschinen wie 
Rasenmäher und andere Lärm erzeu-
genden Geräte sind von Montag bis 
Samstag zwischen 12.00 Uhr und 
13.00 Uhr sowie zwischen 20.00 Uhr 
und 08.00 Uhr untersagt. 

 streichen     

 Art. 7        

Baustellen Lärm erzeugende Bauarbeiten sind 
zwischen 20.00 Uhr und 07.00 Uhr 
untersagt. 
 
In begründeten Fällen kann die Ge-
meinde für Arbeiten aus Gründen 
der Technik oder Sicherheit Aus-
nahmen bewilligen. 

 streichen     

 Art. 8        

Spielplätze und Spiel-
wiesen 

Öffentliche Spielplätze und Spielwie-
sen dürfen bis 22.00 Uhr betrieben 
werden. Der Gemeinderat kann die 
Betriebszeiten für einzelne Spiel-
plätze und Spielwiesen, beispiels-
weise bei Schulhäusern, zusätzlich 
einschränken, wenn es die Rück-
sichtnahme auf die Nachbarschaft 
erfordert. 

 streichen     

 Art. 9        

Haustiere Haustiere sind so zu halten und zu 
verwahren, dass Drittpersonen nicht 
erheblich gestört werden. 
 

    Dieser Artikel sollte präzisiert wer-
den: 
Versäubern auf fremdem Grund ist 
verboten. Leinenpflicht! 
(Auch Lärm von Haustieren kann 
Nachbarn belästigen, ständiges 
Bellen, Beos, die den ganzen Tag 
pfeifen usw.) 

Diese Bestimmung bezieht sich auf 
Lärmimmissionen aller Haustiere. 
 
Das Versäubern auf fremden Grund 
sowie allfällige Leinenpflicht sind im 
Hundegesetz bzw. im Hunderegle-
ment geregelt.  

 Art. 10        

Feuerwerk Das Abbrennen von Feuerwerken 
bedarf einer Bewilligung der Ge-
meinde. 
 
Die Bewilligungspflicht gilt nicht am 
31. Juli/1. August und an Silves-
ter/Neujahr. 

 Das Abbrennen von Feuerwerken 
und Knallkörpern bedarf einer Be-
willigung der Gemeinde. Die Bewilli-
gungspflicht gilt nicht am 31. Juli/1. 
August, an Silvester/Neujahr und 
während der Fasnachtszeit. 

   Für Knallkörper will der Gemeinderat 
keine Bewilligungsmöglichkeit vorse-
hen. Deshalb sind Feuerwerk und 
Knallkörper in zwei separaten Arti-
keln geregelt. 

 Art. 11        

Knallkörper Das Abbrennen und Werfen von 
Knallkörpern ist untersagt. Davon 
ausgenommen ist der Umgang mit 
Knallkörpern am 31. Juli / 1. August, 
an Silvester / Neujahr sowie während 
der Fasnachtszeit. 

 streichen     

 Art. 12        

Ausnahmen Der Gemeinderat kann Ausnahmen 
von vorstehenden Lärmvorschriften 

„genehmigen“ ist durch „bewil-
ligen“ zu ersetzen 

    Die Vorgabe gemäss Vorprüfung ist 
zu übernehmen. 
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genehmigen. 

 III. Verunreinigung, Abfälle       

 Art. 13        

Verbot von Verun-
reinigungen 

Öffentliche Gebäude, Strassen, An-
lagen oder Einrichtungen dürfen 
nicht verunreinigt werden. 
 
Als Verunreinigung gelten unter 
anderem das Liegenlassen von Ab-
fällen (Littering), das Urinieren, das 
Erbrechen nach übermässigem 
Alkoholkonsum oder das Wegwerfen 
von Kaugummis und Zigaretten-
stummeln. 
 

Art. 13 Abs. 2: 
Die Formulierung „unter anderem“ 
ist sehr vage; so ist nicht klar, was 
neben den aufgezählten Beispielen 
sonst noch alles als Verunreinigung 
gelten könnte oder nicht. Die Be-
stimmung ist damit nicht durchsetz-
bar. „Unter anderem“ ist deshalb zu 
streichen. 
 
Ein Verbot des Erbrechens ist kaum 
durchsetzbar, da sich in der Regel 
niemand freiwillig erbricht (auch 
nicht nach übermässigem Alkohol-
konsum). Wir empfehlen deshalb, 
das Erbrechen aus dieser Bestim-
mung zu streichen. Eine Möglichkeit 
bestünde jedoch darin, anstatt das 
Erbrechen zu untersagen, den/die 
Betreffenden dazu zu verpflichten, 
die Verunreinigung zu beseitigen 
(unabhängig davon, ob diese nach 
übermässigem Alkoholkonsum 
stattfand). Im Übrigen fällt gemein-
hin auch das Wegwerfen von Kau-
gummis und Zigarettenstummeln 
unter den Begriff des Littering. Dies-
bezüglich weisen wir darauf hin, 
dass das Litteringverbot auf kantona-
ler Ebene geregelt wurde (siehe 
Referendumsvorlage 11. Nachtrag 
zum Übertretungsstrafgesetz, ABI 
2009 Nr. 25 vom 15. Juni 2009). 
Diese Regelung ist als abschliessend 
zu betrachten. Hinsichtlich des Litte-
ring ist auf eine Regelung auf kom-
munaler Ebene zu verzichten. 
 
Sollten Sie dennoch an einer Litte-
ring-Bestimmung im kommunalen 
Reglement festhalten wollen, be-
stünde die Möglichkeit, auf das 
Verbot in Art. 7bis des Übertretungs-
strafgesetzes hinzuweisen, z. B. mit 
der Formulierung: „Littering ist ge-
mäss Art. 7bis des Übertretungs-
strafgesetzes verboten.“ 

Öffentliche Gebäude, Strassen, An-
lagen oder Einrichtungen dürfen 
nicht verunreinigt werden. 
 
Als Verunreinigung gelten unter 
anderem das Liegenlassen von Ab-
fällen (Littering), das Urinieren, Er-
brochenes nach übermässigem Al-
koholkonsum oder das Wegwerfen 
von Kaugummis und Zigaretten-
stummeln. 

 Wir begrüssen die Regelung, dass in 
Art. 13 auch Verunreinigungen wie 
das Wegwerfen von Kaugummis und 
Zigarettenstummel nicht akzeptiert 
werden. Um diese Forderungen 
durchzusetzen ist es aber zwingend 
nötig, dass auch genügend Aschen-
becher im öffentlichen Raum instal-
liert werden. Abfalleimer allein ge-
nügen nicht, sonst mottet bzw. 
brennt der Inhalt.  

 In Artikel 13 Absatz 2 ist die Formu-
lierung gemäss Vorprüfung zu über-
nehmen: 
 
„Littering ist gemäss Art. 7bis des 
Übertretungsstrafgesetzes verbo-
ten.“ 
 
Zusammen mit Abs. 1 sind trotz 
dieser etwas eingeschränkten For-
mulierung nach wie vor auch alle 
anderen Verunreinigungen abge-
deckt, auch wenn diese nicht mehr 
namentlich aufgeführt sind. 
 
Neu soll aber ein zusätzlicher Absatz 
3 eingefügt werden: 
 
„Verursacher können zur persönli-
chen Beseitigung von Verunreinigun-
gen verpflichtet werden.“ 
 
Der Gemeinderat hat die Bauverwal-
tung bereits beauftragt zu überprü-
fen, ob und allenfalls wo zusätzliche 
öffentliche Abfalleimer (z.B. mit 
integrierten Aschenbechern) aufzu-
stellen sind. 

 Art. 14        

Betriebsareale Inhaber von Verkaufsgeschäften, 
Kiosken, Automaten, Gastwirtschaf-
ten und Lokalen sind verpflichtet, auf 
ihrem Betriebsareal auf eigene Kos-
ten an geeigneten Stellen Abfall-
behälter aufzustellen und zu bewirt-
schaften. 
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Art. 15         

öffentliche Abfallei-
mer 

Über das Gemeindegebiet sind ver-
schiedene öffentliche Abfalleimer 
verteilt. Diese dienen einzig dem 
Entsorgen von Abfall, der an Ort und 
Stelle entsteht. 
 
Es ist untersagt, Hauskehricht in 
öffentlichen Abfalleimern zu ent-
sorgen. 

   Die Bezeichnung „verschiedene“ ist 
unscharf. Mit „ausreichend“wird ein 
Bezug zu den effektiven Bedürfnis-
sen hergestellt. 
 
Antrag Art. 15: Über das Gemein-
degebiet sind ausreichend öffentli-
che Abfalleimer und Aschenbecher 
verteilt. 

 Das Wort „verschiedene“ wird ge-
strichen. Allerdings soll es nicht 
durch „ausreichend“ ersetzt werden, 
da auch dieser Begriff nicht be-
stimmbar ist. 

 Art. 16        

Benützungsvorschrif-
ten 

Der Gemeinderat kann für einzelne 
öffentliche Plätze und Anlagen 
besondere Benützungsvorschriften 
erlassen und beispielsweise den 
Konsum von Suchtmitteln ganz 
verbieten. 
 
Besondere Benützungsvorschriften 
werden an den öffentlichen Plätzen 
und Anlagen angeschlagen und sind 
einzuhalten. 

Solche „besondere Benützungs-
vorschriften“ stellen eine Allgemein-
verfügung dar. Diese muss mit einer 
Rechtsmittelbelehrung veröffentlicht 
werden (Art. 24 Abs. 1 lit. d, Art. 26 
Abs. 2 und Art. 40 ff des Gesetzes 
über die Verwaltungsrechtspflege 
[sGS 951.1]). 

Der Gemeinderat kann für einzelne 
öffentliche Plätze und Anlagen Be-
nützungsvorschriften erlassen. (Rest 
weglassen) 
 
Besondere Benützungsvorschriften 
werden an den öffentlichen Plätzen 
und Anlagen angeschlagen. (Rest 
weglassen) 

   Der Gemeinderat übernimmt die 
Formulierung gemäss Vorschlag der 
FDP. 

 IV. Benützung von Strassen und 
öffentlichen Plätzen 

      

 Art. 17        

Plakate, Reklamen Für das Anbringen von Anzeigen, 
temporär und fest angebrachten 
Strassenreklamen und Plakaten auf 
öffentlichem Grund sowie an öffent-
lichen Gebäuden, Anlagen und Ein-
richtungen ist eine Bewilligung der 
Gemeinde einzuholen. Vorbehalten 
bleibt die Zuständigkeit nach Art. 32 
Abs. 1 der Einführungsverordnung 
zum eidg. Strassenverkehrsgesetz. 
 
Ohne Bewilligung angebrachte Pla-
kate usw. werden auf Kosten des 
Veranstalters entfernt. 
 
Von der Bewilligungspflicht ausge-
nommen sind jene Standorte auf 
öffentlichem Grund, die der Ge-
meinderat für das Anbringen von 
Abstimmungs- und Veranstaltungs-
werbung bezeichnet. 

      

 Art. 18        

Gesteigerter Gemein-
gebrauch / Sondernut-
zung 

Die über den Gemeingebrauch hi-
nausgehende Benützung des öf-
fentlichen Grundes sowie von öf-
fentlichen Sachen bedarf einer Be-
willigung der Gemeinde. Dies gilt 
insbesondere für: 
 
a) die Durchführung von Kundge-

bungen, Umzügen, Festanläs-
sen, Schaustellungen; 

 Die über den Gemeingebrauch hi-
nausgehende Benützung des öffent-
lichen Grundes sowie von öffentli-
chen Sachen bedarf einer Bewilli-
gung der Gemeinde. Dies gilt insbe-
sondere für: 
 
a) bleibt 
b) bleibt 
c) bleibt 

   Der Gemeinderat übernimmt die 
Formulierung gemäss Antrag der 
FDP. 
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Art. 19

b) das Aufstellen von mobilen 
Informations- und Werbeein-
richtungen; 

c) das Anbieten von Waren und 
Dienstleistungen zu 
Erwerbszwecken. 

 
Für eine ausschliessliche oder dau-
ernde Nutzung einer öffentlichen 
Sache bedarf es der Erteilung einer 
Konzession durch die Gemeinde. 
 
Als öffentliche Sachen in Gemein-
gebrauch gelten insbesondere die 
öffentlichen Strassen, Plätze, Wege, 
Anlagen sowie die öffentlichen 
Gebäude. 

d) das Strassenmusizieren auf öf-
fentlichem Grund 

e) das Campieren auf öffentlichem 
Grund 

         

Strassenmusizieren, 
Betteln 

Das Strassenmusizieren auf öffentli-
chem Grund bedarf einer Bewil-
ligung durch die Gemeinde. 
 
Das Betteln in der Öffentlichkeit ist 
verboten. 
 

 Abs. 1 streichen  Betteln ist ein Menschenrecht. Dass 
es auf privatem Grund bezw. an 
gewissen Stellen eingeschränkt wird, 
können wir akzeptieren. ein gene-
relles Verbot erachten wir als falsch. 
Mit der vorgesehenen Formulieren 
wären Schoggitalerverkauf, Auftritte 
der Heilsarmee etc. auch nicht mehr 
erlaubt. Wir denken nicht, dass dies 
die Meinung des Gemeinderates ist. 
 
Antrag: zweiter Absatz von Art. 19 
streichen. 

 Absatz 1 kann gestrichen werden. 
Absatz 2 hingegen soll bestehen 
bleiben. Der Gemeinderat erachtet 
Betteln nicht als geschütztes Men-
schenrecht. Öffentliche Sammlungen 
fallen im Übrigen nicht unter das 
Betteln und sind auch in Zukunft 
möglich. 

 Art. 20        

Campieren Auf dem öffentlichen Grund ist das 
Campieren bewilligungspflichtig. Die 
Bewilligung muss vorgängig bei der 
Gemeinde eingeholt werden. 
 
Das Campieren auf privatem Grund 
kann untersagt werden, wenn die 
öffentliche Sicherheit oder die Ruhe 
und Ordnung gestört oder gefährdet 
ist. 

 streichen   Das Campieren auf privatem Grund 
… wird doch schon im Art. 3 + 5 
geregelt. 

Gestützt auf den neu formulierten 
Artikel 18 kann Absatz 1 gestrichen 
werden. 
 
Absatz 2 ist, wie von der SVP einge-
bracht, mit den Lärmschutzbestim-
mungen abgedeckt und wird gestri-
chen. 

 Art. 21 wird neu zu Art. 20      

Jugendschutz Minderjährige, welche durch negati-
ves Verhalten wie z. B. Littering, 
Lärm, Sachbeschädigung, Belästi-
gung von Drittpersonen, übermäs-
sigen Alkohol- oder Drogenkonsum 
auffallen, können aufgegriffen und 
den Erziehungsberechtigten überge-
ben werden. 
 
Schulpflichtige Kinder, die sich nach 
23.00 Uhr ohne Begleitung einer 
erziehungsberechtigten erwachsenen 
Person auf öffentlichen Strassen und 
Plätzen aufhalten, können aufgegrif-
fen und den Erziehungsberechtigten 
übergeben werden. 
 

  Die CVP begrüsst auch die Möglich-
keit, Jugendliche bei negativem Ver-
halten aufzugreifen und den Erzie-
hungsberechtigten zu übergeben. 

In diesem Artikel wird verlangt, dass 
Jugendliche mit und ohne Fehlver-
halten aufgegriffen und den Erzie-
hungsberechtigten übergeben wer-
den können. Zudem werden unter-
schiedliche Zeiten (23.00 / 24.00 
Uhr) vorgegeben, was verwirrend ist. 
Absatz 2 und 3 sind aus unserer 
Sicht eine Überregulierung. Solange 
die Minderjährigen nicht durch ne-
gatives Verhalten auffallen, sind 
Zwangsmassnahmen nicht ange-
bracht. Auch nicht in der „Kann-
formulierung“. 
 
Antrag: Art. 21 zweiter und dritter 
Absatz streichen. 

Schulpflichtige Kinder, die sich nach 
22.00 Uhr ohne Begleitung einer 
erziehungsberechtigten erwachsenen 
Person … 
 
Wer die Aufsichtspflicht nicht wahr-
nimmt, wird gebüsst. 

Der Gemeinderat erachtet es als 
sinnvoll, wenn Schulpflichtige ab 
einer gewissen Zeit auch dann auf-
gegriffen werden können, wenn sie 
sich korrekt verhalten (ein Primar-
schüler beispielsweise hat nachts 
alleine auf der Strassen nichts mehr 
zu suchen). Es ist aber durchaus 
denkbar, dass ein Oberstufenschüler 
auch einmal nach 23.00 Uhr mit 
gutem Grund noch alleine unter-
wegs ist. Der Gemeinderat sieht 
deshalb eine einheitliche Formulie-
rung vor, dass Schulfplichtige nach 
24.00 Uhr den Erziehungsberechtig-
ten übergeben werden können. 
Absatz 3 wird gestrichen. 
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Vor schulfreien Tagen gilt für schul-
pflichtige Kinder ab 14 Jahren 24.00 
Uhr. 

 
Die Strafbestimmungen sind in Arti-
kel 46 bzw. neu 47 enthalten. 

 V. Parkieren auf öffentlichem 
Grund 

Es stellt sich die Frage, ob dieser 
Abschnitt in einem Reglement über 
Ruhe, Ordnung und Sicherheit 
sinnvoll platziert ist. Im Interesse der 
Übersichtlichkeit der Rechtsordnung 
empfehlen wir Ihnen, ein separates 
Parkierreglement zu erlassen bzw. 
beizubehalten. 

    
Der Gemeinderat müsste das Regle-
ment über das Parkieren auf öffentli-
chem Grund und die Kontrolle des 
ruhenden Verkehrs ohnehin anpas-
sen (wegen den Bestimmungen über 
die Gemeindepolizei). Das Parkieren 
auf öffentlichem Grund hat ebenfalls 
mit der Benützung von Strassen und 
öffentlichen Plätzen sowie mit Ord-
nung zu tun und ist deshalb in die-
sem Reglement nicht völlig fremd. 

 Art. 22 wird neu zu Art. 21      

Grundsatz Das Abstellen von Motorfahrzeugen 
auf öffentlichem Grund kann im 
Sinne von Art. 3 Abs. 4 des Bundes-
gesetzes über den Strassenverkehr 
(SR 741.01) örtlich und zeitlich be-
schränkt, der Bewilligungspflicht 
sowie der Gebührenpflicht unterstellt 
werden. 

      

 Art. 23 wird neu zu Art. 22      

Massnahmen Parkplätze und Parkgaragen können 
mittels Parkuhren, Ticketautomaten, 
Dauerkarten oder der Nachtparkge-
bühr bewirtschaftet werden. 

      

 Art. 24 wird neu zu Art. 23      

Blaue Zone In dem als "Blaue Zone" bezeichne-
ten Gebiet ist das Parkieren grund-
sätzlich nur während den auf der 
Parkscheibe angegebenen Zeiten 

gestattet1. Inhaber einer besonderen 
Bewilligung sind berechtigt, das 
Fahrzeug dauernd abzustellen. 

      

 Art. 25 wird neu zu Art. 24      

Dauerkarten Für die gebührenpflichtigen Park-
plätze oder Parkplätze in der "Blauen 
Zone" können auf das Fahrzeug 
lautende Tages-,  
Monats-, Halbjahres- oder Jahreskar-
ten gekauft werden. 
 
Die Dauerkarten geben keinen An-
spruch auf einen bestimmten Platz; 
sie erlauben lediglich, im Rahmen 
der geltenden Vorschriften zu parkie-
ren, ohne Parkuhr oder Ticketau-
tomat bedienen zu müssen bzw. bei 
der "Blauen Zone" auf die zeitlichen 
Beschränkungen Rücksicht zu neh-
men. 

      

 Art. 26 wird neu zu Art. 25      

Entzug Bewilligungen und Dauerkarten nach       

                                            
1 Art. 48 Abs. 2 der eidgenössischen Signalisationsverordnung, SR 741.21; abgekürzt SSV 
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Art. 25 können bei Missbrauch 
entzogen und/oder verweigert wer-
den. 

 Art. 27 wird neu zu Art. 26      

Nachtparkgebühr Der Gemeinderat kann das dauernde 
Abstellen von Motorfahrzeugen auf 
öffentlichem Grund zwischen 19.00 
Uhr und 08.00 Uhr der Bewilligungs- 
und Gebührenpflicht unterstellen. 

      

 Art. 28 wird neu zu Art. 27      

Kontrolle des nächt-
lichen Dauerparkie-
rens 

Es finden jährlich in der Regel 8 
Kontrollen statt, wobei pro Monat 
maximal 2 Kontrollen durchgeführt 
werden. Der Tatbestand des Dauer-
parkierens ist gegeben, wenn ein 
Motorfahrzeug mindestens 6-mal 
erfasst wurde. 
 

 streichen  Bei der vorgeschlagenen Regelung 
kann der Tatbestand des Dauerpar-
kierens erst über eine sehr grosse 
Zeitspanne nachgewiesen werden. 
Das ist aus Sicht „Recht anwenden“ 
problematisch. Zudem erachten wir 
es als falsch, wenn die Anzahl Kon-
trollen in einem Reglement so eng 
festgelegt und öffentlich gemacht 
werden. Wirksame Kontrollen sind 
unregelmässig durchzuführen, sie 
dürfen nicht berechenbar sein. 
 
Antrag: erster Satz: Es finden Park-
kontrollen statt.  
Die Anzahl wird nicht im Reglement, 
sondern in den Ausführungsbestim-
mungen geregelt. 

 Um festlegen zu können, für welche 
Zeitspanne die Gebührenpflicht 
nachgewiesen kann, muss die Kon-
trollperiode sowie die Anzahl der 
minimalen Erfassungen im Regle-
ment festgelegt sein. 
 
Bei der aktuellen Regelung ist sicher-
gestellt, dass Kontrollen gleichmässig 
übers Jahr verteilt sind. Wann genau 
sie stattfinden, lässt sich aber nicht 
ableiten. Der Gemeinderat ist gar der 
Ansicht, dass der Tatbestand des 
Dauerparkierens nach vier Erfassun-
gen erfüllt sein soll. Artikel 28 bzw. 
neu 27 wird entsprechend ange-
passt. 
 

 Art. 29 wird neu zu Art. 28      

Gebührenpflicht für 
Nachtparkgebühr 

Fahrzeughalter, die für ihr Fahrzeug 
keinen privaten Abstellplatz nach-
weisen, unterstehen der Gebühren-
pflicht. 
 
Die Gebührenpflicht besteht für den 
Zeitraum der Kontrollperiode auch 
bei Nachweis eines privaten Abstell-
platzes, wenn dem Fahrzeughalter 
das dauernde Abstellen seines Fahr-
zeuges auf öffentlichem Grund 
nachgewiesen werden kann. 
 
Der Gebührenpflicht unterliegt auch 
der Fahrzeugführer, wenn er das 
Fahrzeug wie ein Halter nutzt. 
 

 Fahrzeughalter, die für ihr Fahrzeug 
keinen privaten Abstellplatz nach-
weisen, unterstehen der Gebühren-
pflicht. 
 
Die Gebührenpflicht besteht auch 
bei Nachweis eines privaten Abstell-
platzes, wenn dem Fahrzeughalter 
das dauernde Abstellen seines Fahr-
zeuges auf öffentlichem Grund 
nachgewiesen werden kann. 
 
Der Tatbestand des Dauerparkierens 
ist gegeben, wenn ein Motorfahr-
zeug mindestens 3 Mal pro Kalen-
derjahr bei Kontrollen erfasst wurde. 
 
Der Gebührenpflicht unterliegt auch 
der Fahrzeugführer, wenn er das 
Fahrzeug wie ein Halter nutzt. 

   siehe Bemerkungen zu Artikel 28 

 Art. 30 wird neu zu Art. 29      

Meldepflicht für 
Nachtparkgebühr 

Jeder Fahrzeughalter ist verpflichtet, 
der zuständigen Gemeindestelle den 
Eintritt der Gebührenpflicht für 
Nachtparkieren zu melden. 

      

 Art. 31 wird neu zu Art. 30      

Erhebung der Nacht-
parkgebühr 

Die Nachtparkgebühr wird von der 
Politischen Gemeinde mit der Bewil-
ligungserteilung in Rechnung ge-
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stellt. Die Bewilligung ist erst nach 
Entrichtung der Gebühr gültig. 
 
Die Gebühr ist mindestens für ein 
halbes Jahr im Voraus zu bezahlen. 
Sie ist so lange zu entrichten, bis der 
Nachweis erbracht wird, dass keine 
Bewilligung mehr benötigt wird. 

 Art. 32 wird neu zu Art. 31      

Umfang der Berechti-
gung 

Wer die Nachtparkgebühr entrichtet, 
hat keinen Anspruch auf einen 
bestimmten Parkplatz. 

      

 Art. 33 wird neu zu Art. 32      

Gebührenrahmen Es gilt folgender Gebührenrahmen 
für das Parkieren auf öffentlichem 
Grund: 

      

        
 a) Für Parkuhren und Ticketauto-

maten Fr. 0.50 bis Fr. 2.50 pro 
Stunde; 

      

 b) Für Dauerkarten und Nachtpar-
ken 
− leichte Motorwagen und 

Anhänger 
 Fr. 4.– bis 8.– pro Tag 
 Fr. 30.– bis 50.– pro Monat 
 Fr. 90.– bis 250.– pro 

Halbjahr 
 Fr. 150.– bis 500.– pro Jahr 
− schwere Motorwagen 
 Fr. 9.– bis 15.– pro Tag 
 Fr. 60.– bis 100.– pro Mo-

nat 
 Fr. 300.– bis 500.– pro 

Halbjahr 
 Fr. 600.– bis 1'000.– pro 

Jahr 
 

      

 Art. 34 wird neu zu Art. 33      

Tarif Der Gemeinderat legt die Gebühren 
in einem Tarif fest. 

      

 Art. 35 wird neu zu Art. 34      

Verwendung der 
Gebühren 

Die Gebühren aus dem ruhenden 
Verkehr dienen zur Deckung von 
Personal- und Sachkosten für die 
Überwachung des ruhenden Ver-
kehrs. Die übrigen Gebühren fliessen 
in den allgemeinen Gemeindehaus-
halt. 

      

 VI. Gemeindepolizeiliche Aufga-
ben 

Vorbemerkung: Es wird im Regle-
ment nicht klar unterschieden zwi-
schen polizeilichen Aufgaben und 
polizeilichen Befugnissen. Den Rah-
men für die polizeilichen Aufgaben 
gibt Art. 13 des Polizeigesetzes (sGS 
451.1; abgekürzt PG). Die polizeili-
chen Befugnisse sind in Art. 28 ff PG 
grundsätzlich abschliessend geregelt. 
Im Polizeireglement ist (allenfalls) zu 

    
Der Titel wird gemäss Vorschlag der 
Gemeinderatskanzlei angepasst. 



 Ursprüngliche Fassung 
Gemeinderat 

Vorprüfung Kanton Vernehmlassung FDP Vernehmlassung CVP Vernehmlassung SP Vernehmlassung SVP Entscheid Gemeinderat 

 

10 
 

regeln, welche Aufgaben (Art. 13 
PG) private Sicherheitsdienste erfül-
len und in welchem eingeschränkten 
Umfang (siehe nachfolgende Bemer-
kung zu Art. 36) ihnen dabei polizei-
liche Befugnisse zukommen. 
 
Vorschlag Gemeinderatskanzlei: 
neuer Titel: „VI. Gemeindepolizeili-
che Aufgaben und Befugnisse“ 
 

 Art. 36 wird neu zu Art. 35      

Grundsatz Die Gemeinde kann die Erfüllung 
gemeindepolizeilicher Aufgaben an 
einen privaten Sicherheitsdienst 
übertragen. Das Auftragsverhältnis 
ist in einer speziellen Vereinbarung 
zu regeln. 
 

Das Gewaltmonopol muss bei staat-
lichen Organen bleiben. In Art. 36 ist 
daher festzuhalten, dass Mitarbeiter 
einer privaten Organisation bei der 
Ausübung gemeindepolizeilicher 
Aufgaben keine Schusswaffe tragen 
und keinen körperlichen Zwang an-
wenden dürfen. 
 
Vorschlag Gemeinderatskanzlei: 
Anstelle „Grundsatz“ neu „gemein-
depolizeiliche Aufgaben“ 
 
Die Gemeinde kann die Erfüllung 
gemeindepolizeilicher Aufgaben 
gemäss Art. 13 des Poliziegesetzes 
an einen privaten Sicherheitsdienst 
übertragen. Das Auftragsverhältnis 
ist in einer speziellen Vereinbarung 
zu regeln. 
 
Neuer Art. 36 (Bewaffnung, 
Zwangsanwendung): 
Die Mitarbeitenden des privaten 
Sicherheitsdienstes dürfen bei der 
Ausübung gemeindepolizeilicher 
Aufgaben keine Schusswaffe tragen 
und keinen körperlichen Zwang 
anwenden. 

 Die Einsätze der Securitas sollen 
gezielter und überraschender erfol-
gen. Mit dem neuen Reglement wird 
die Wirksamkeit (Aufnahme von 
Personalien, etc.) dadurch verstärkt. 
Das Budget für die Securitas sollte 
deshalb für die nächsten Jahren im 
aktuellen Rahmen genügen. Es kann 
diesbezüglich nicht sein, dass einfach 
die (Kantons-) Polizei durch die Secu-
ritas entlastet werden. Offensichtli-
che Vergehen (Drogen, übermässiger 
Lärm zu Unzeiten) sollen weiterhin 
der Polizei gemeldet werden 
 
Antrag: Der Securitas-Dienst ist im 
heutigen Umfang mittels der neuen 
Kompetenzen noch gezielter einzu-
setzen. Bei zusätzlichem Handlungs-
bedarf soll nicht dieser Dienst erhöht 
werden, sondern es sollen Überwa-
chungskameras zum Einsatz kom-
men. 

Die öffentliche Hand soll das Ge-
waltmonopol möglichst nicht aus der 
Hand geben. Die SP hat nichts dage-
gen, wenn Parkkontrollen durch 
Dritte ausgeführt werden. Wir be-
trachten aber die Aufnahme von 
Personalien, die Wegweisung von 
Personen etc. durch Dritte als sehr 
problematisch. 
 
Die SP erwartet vom Gemeinderat, 
dass er auch in Zukunft gemeinde-
übergreifend möglichst viele Befug-
nisse an Polizeikräfte übergibt. 

 Die Formulierungen werden gemäss 
Vorschlag der Gemeinderatskanzlei 
übernommen. Mit dem neuen Arti-
kel 36 wird dem Anliegen der SP 
entsprochen. 
 
Die Anregungen der CVP sind zu 
diskutieren, wenn es darum geht, 
den Auftrag an die Securitas gestützt 
auf das Reglement neu zu formulie-
ren. 

 Art. 37       

Befugnisse Folgende gemeindepolizeilichen 
Aufgaben können übertragen wer-
den: 
a) Überwachung des ruhenden 

Verkehrs; 
b) Kontrolle des nächtlichen Dau-

erparkierens; 
c) Kontrolle und Betreuung der 

Parkuhren und Ticketautoma-
ten; 

d) Bussenerhebung auf der Stelle 
gemäss Art. 169 des Strafpro-
zessgesetzes (sGS 962.1) und 
Art. 10 der Strafprozessverord-
nung (sGS 962.11); 

e) Aufnahme der Personalien von 
Personen, die sich auffällig ver-
halten; 

f) Festhalten von Personen bis zum 

Art. 37 Iit. f und g sind demgemäss 
zu streichen. Vorbehalten bleibt 
selbstverständlich die Berechtigung 
zur Festhaltung durch Privatpersonen 
im Rahmen von Art. 115 des Straf-
prozessgesetzes (sGS 962.1 ). 
 
Vorschlag Gemeinderatskanzlei: 
Die Gemeinde kann dem privaten 
Sicherheitsdienst für die Ausübung 
gemeindepolizeilicher Aufgaben 
unter Vorbehalt von Art. 37 folgende 
Befugnisse übertragen: 
a) Kontrolle des nächtlichen Dau-

erparkierens; 
b) Kontrolle und Betreuung der 

Parkuhren und Ticketautoma-
ten; 

c) Bussenerhebung auf der Stelle 

    Artikel 37 ist gemäss Vorschlag der 
Gemeinderatskanzlei gestützt auf die 
Vorprüfung anzupassen. 
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Art. 38

Erscheinen der Polizei oder Füh-
ren von angehaltenen Personen 
zum Polizeiposten, wenn sie sich 
auffällig verhalten, keine Anga-
ben machen oder unrichtiger 
Angaben verdächtigt werden 
und ihre Identität nicht auf an-
dere Weise feststellbar ist; 

g) Aufgreifen von Jugendlichen 
und Übergabe an Erziehungsbe-
rechtigte gemäss Art. 21; 

h) Wegweisung von Personen 
gemäss Art. 38. 

gemäss Art. 169 des Strafpro-
zessgesetzes (sGS 962.1) und 
Art. 10 der Strafprozessverord-
nung (sGS 962.11); 

d) Aufnahme der Personalien von 
Personen, die sich auffällig ver-
halten; 

e) Aufgreifen von Jugendlichen 
und Übergabe an Erziehungsbe-
rechtigte gemäss Art. 21; 

f) Wegweisen von Personen ge-
mäss Art. 38. 

         

Wegweisung, Vor-
aussetzungen 

Der beauftragte Sicherheitsdienst 
kann vorübergehend Personen von 
öffentlichem Raum wegweisen, 
wenn der begründete Verdacht 
besteht, dass sie oder die Ansamm-
lung, der sie zuzurechnen sind, die 
öffentliche Sicherheit und Ordnung 
gefährden oder stören, namentlich 
wenn sie 
a) Dritte gefährden, belästigen 

oder an der bestimmungsge-
mässen Nutzung des öffentlich 
zugänglichen Raums hindern; 

b) sich nicht an die angeschlage-
nen Benützungsvorschriften für 
den öffentlichen Platz oder die 
öffentliche Anlage halten; 

c) öffentliches Ärgernis erregen. 

Die Wegweisung ist nunmehr kanto-
nal in Art. 29 ff. PG geregelt. Für 
eine separate Regelung besteht 
deshalb kein Raum. Die Wegweisung 
durch private Sicherheitsdienste ist 
zwar möglich; unmittelbarer Zwang 
und Gewaltanwendung bleiben die-
sen jedoch - wie ausgeführt - unter-
sagt. 
 
Artikel 38 ist zu streichen 

Der beauftragte Sicherheitsdienst 
kann vorübergehend Personen von 
öffentlichem Raum wegweisen, 
wenn der begründete Vedacht be-
steht, dass sie oder die Ansammlung, 
der sie zuzurechnen sind, die öffent-
liche Sicherheit und Ordnung ge-
fährden oder stören, namentlich 
wenn sie 
a) bleibt 
b) bleibt 
c) weglassen (ist oben enthalten) 

 Mit a) und b) sind alle wichtigen 
Gründe aufgezählt. c) „öffentliches 
Ärgernis erregen“ ist ein Gummiar-
tikel, welcher sehr willkürlich aus-
gelegt werden kann. 
 
Antrag: c) ist zu streichen. 

 Der Gemeinderat möchte den Weg-
weisungsartikel weiterhin im Regle-
ment belassen, obwohl der auch im 
Polizeigesetz enthalten ist. Dessen 
Formulierung kann übernommen 
werden: 
 
Der beauftragte Sicherheitsdienst 
kann vorübergehend Personen von 
einem Ort wegweisen oder fernhal-
ten, wenn:  
a) sie ernsthaft und unmittelbar 

gefährdet sind;  
b) sie den Einsatz von Polizeikräften, 

Feuerwehr oder Rettungsdiens-
ten behindern;  

c) sie die Polizei an der Durchset-
zung vollstreckbarer Anordnun-
gen hindern;  

d) der begründete Verdacht besteht, 
dass sie oder die Ansammlung, 
der sie zuzurechnen sind, die öf-
fentliche Sicherheit und Ordnung 
gefährden oder stören, nament-
lich wenn sie:  

1. Dritte gefährden, belästigen oder 
an der bestimmungsgemässen 
Nutzung des öffentlich zugängli-
chen Raums hindern;  

2. unter Einfluss von Alkohol oder 
anderer Mittel mit berauschen-
der Wirkung öffentliches Ärger-
nis erregen. 

 VII. Videoüberwachung       

 Art. 39        

Zweck Öffentlicher Grund kann mit Video-
kameras überwacht werden, welche 
eine Personenidentifikation zulassen, 
wenn 
 
a) der Einsatz solcher Videokame-

ras zur Wahrung der öffentli-
chen Sicherheit und Ordnung 
geeignet und erforderlich ist; 

b) die Öffentlichkeit am überwach-

 Öffentlicher Grund kann mit Video-
kameras überwacht werden, welche 
eine Personenidentifikation zulassen, 
wenn 
a) Der Einsatz solcher ….. erforder-

lich ist und 
b) die Öffentlichkeit am …. ge-

macht wird und 
c) eine missbräuchliche Verwen-

dung …. ausgeschlossen wer-

Die Installierung von Überwachungs-
kameras mit entsprechenden An-
kündigungen erachten wir in diesem 
Zusammenhang als wirksame und 
günstige flankierende Massnahme. 
Anstelle der Ausweitung des Securi-
tas-Dienstes soll vorab dieses Mass-
nahme zum Zug kommen. Aus unse-
rer Sicht ist mit den im Reglement 
enthaltenen Massnahmen auch der 

Zweck: Dieser Artikel beschreibt u.E. 
nicht den Zweck, sondern den 
Grundsatz der Videoüberwachung, 
zumal in diesem Artikel noch darauf 
hingewiesen wird, dass die nachfol-
genden Bestimmungen den „Zweck“ 
noch regeln wird, dieser jedoch nicht 
mehr definiert wird. Es ist wichtig, 
dass sich Personen nicht in falscher 
Sicherheit fühlen, weil sie meinen, 

Die Regelung der Video-Überwa-
chung in Art. 39 finden wir sehr 
positiv und unterstützen diese Mass-
nahme. 

Die Aufzählungen in Art. 39 gelten 
auch in der bestehenden 
Formulierung kumulativ. 
 
Der Randtitel „Zweck“ wird durch 
„Grundsatz“ ersetzt. 
 
Der Zweck der Videoüberwachung 
wird gemäss Artikel 2 für jeden Auf-
nahmestandort separat festgelegt 
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ten Ort durch Hinweistafeln auf 
die Videoaufnahmen aufmerk-
sam gemacht wird; 

c) eine missbräuchliche Verwen-
dung des Bildmaterials durch 
geeignete technische und orga-
nisatorische Massnahmen aus-
geschlossen werden kann. 

 
Die Gemeinde legt im Rahmen der 
nachstehenden Bestimmungen für 
jede Videoaufnahme den Zweck, das 
überwachte Gebiet, die Dauer, die 
Visionierung, die Datensicherheit 
und die Aufbewahrung fest. 
 
Es erfolgen keine Aufschaltungen 
der Aufnahmen in Echtzeit. 

den kann. 
 
(a, b und c müssen kumulativ und 
nicht alternativ erfüllt werden) 

Datenschutz gewährleistet. dass jemand eingreift, falls sie Opfer 
werden. 
 
Antrag: 
Das Wort „Zweck“ ist mit „Grund-
satz“ zu ersetzen. 
Es wird ein zusätzlicher Artikel ein-
gefügt in dem der Zweck der Video-
überwachung definiert wird: „Prä-
vention" an neuralgischen Orten, 
Überführung von Tätern nach der 
Tat, jedoch kein Eingreifen von Si-
cherheitskräften und somit kein 
Schutz von Opfern während Taten. 

und publiziert. Ein genereller Artikel 
soll deshalb nicht eingefügt werden. 

 Art. 40        

Standorte Die Standorte, wo die Videoüberwa-
chung zur Anwendung gelangt, 
werden vom Gemeinderat durch 
Allgemeinverfügung festgelegt. 
Diese wird öffentlich publiziert. 
 
Die Überwachung der bezeichneten 
Standorte kann auch abwechs-
lungsweise mit einer mobilen Video-
anlage erfolgen. 

      

 Art. 41        

Einrichtung der Video-
kameras 

Die Videokameras sind technisch so 
einzurichten, dass eine Erfassung 
weiterer als für die Überwachung 
notwendiger Bereiche ausgeschlos-
sen ist. 

      

 Art. 42        

Datensicherheit Die Videoaufzeichnungen sind ge-
schützt aufzubewahren. Der Verlust 
oder die Manipulation der Daten, 
etwa durch Diebstahl, unbefugte 
Vernichtung, zufälligen Verlust, 
Fälschung oder widerrechtliche 
Verwendung, ist mittels geeigneter 
Massnahmen zu verhindern. Insbe-
sondere ist: 
 
a) der Zutritt zum Speicherort für 

Unbefugte durch den Einsatz 
geeigneter Technologie zu ver-
unmöglichen; 
 

b) ein unerwünschter Datentrans-
fer in andere Medien auszu-
schliessen. 

      

 Art. 43        

Aufbewahrungsfrist Aufzeichnungen von Aufnahmeein-
richtungen müssen nach spätestens 
100 Tagen gelöscht werden. Vorbe-
halten bleibt die Weiterverwendung 
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Art. 44

in einem Strafverfahren. 

         

nachträgliche Ein-
sichtnahme 

Einsicht in gespeicherte Videoauf-
nahmen darf nur auf Anweisung des 
Gemeindepräsidenten oder dessen 
Stellvertreters genommen werden. 
 

Es ist zu regeln, wer ein Einsichts-
recht in die gespeicherten Daten hat. 
Zudem darf nur auf Anweisung der 
zuständigen Untersuchungsrichterin I 
des zuständigen Untersuchungsrich-
ters Einsicht genommen werden. 
Ebenso fehlt eine Bestimmung 
betreffend ein unabhängiges Daten-
schutzorgan, das für die Überwa-
chung der Einhaltung der Vorschrif-
ten betreffend Videoüberwachung 
zuständig ist. Eine solche muss noch 
eingefügt werden. 
 
neuer Artikel 46 (Datenschutz): 
Die Gemeinde bezeichnet eine ex-
terne Stelle, welche die rechtmässige 
Durchführung der Videoaufnahmen 
kontrolliert, insbesondere ob: 
 
a) nachträgliche Einsichtnahmen 

rechtmässig erfolgen; 
b) Aufzeichnungsmaterial nach 

Massgabe dieses Reglements 
gelöscht wird. 

 
Sie ist in ihrer Tätigkeit unabhängig 
und erstattet der Gemeinde regel-
mässig Bericht und beantragt erfor-
derliche Massnahmen. 

  Dieser Artikel regelt grundsätzlich die 
„Einsichtnahme“ in die Videoauf-
nahmen und nicht nur die „nach-
trägliche Einsichtnahme“. Das Wort 
nachträglich ist somit überflüssig. 
Zudem ist dieser Punkt aus Sicht 
Datenschutz sehr heikel. Die Ge-
meinden sind übrigens mit dem 
neuen Datenschutzgesetz verpflich-
tet worden, einen Datenschutzbe-
auftragten (allenfalls zusammen mit 
anderen Gemeinden) zu bestimmen. 
Der soll doch zu dieser Massnahme 
Stellung nehmen und alles vorkeh-
ren, damit der Datenschutz gewähr-
leistet ist. Im St. Galler Reglement 
sind solche Einsichtnahmen nur in 
strafrechtlich relevanten Fällen mög-
lich. Die SP ist der Ansicht, dass diese 
Einschränkung auch in Goldach 
gelten muss. 
 
Anträge:  
Titel von Art. 44: Einsichtnahme  
Einsicht in gespeicherte Videoauf-
nahmen darf nur in strafrechtlich 
relevanten Fällen auf Anweisung des 
Gemeindepräsidenten bzw. dessen 
Stellvertreters genommen werden. 
Der Gemeindepräsident bzw. dessen 
Stellvertreter ist dafür verantwortlich, 
dass die Daten mit der nötigen Ver-
traulichkeit behandelt werden 

 Das Wort „nachträglich“ im Randti-
tel wird gestrichen. 
 
Der „Gemeindepräsident und dessen 
Stellvertreter“ wird in Art. 44 durch 
„den zuständigen Untersuchungs-
richter“ ersetzt. 
 
Zudem wird ein neuer Artikel 46 
gemäss Vorprüfung des Kantons 
aufgenommen. 
 
Das Anliegen der SP ist damit erfüllt. 

 Art. 45        

Protokollierung Sämtliche Zugriffe auf das gespei-
cherte Bildmaterial werden proto-
kolliert. Die Protokollierung umfasst 
den Grund des Zugriffs sowie die 
Informationen, von welcher Person 
der Zugriff ausgegangen ist und 
welches Bildmaterial gesichtet 
wurde. 

      

 VIII. Strafbestimmungen       

 Art. 46 wird neu zu Art. 47      

Busse Widerhandlungen gegen die Be-
stimmungen dieses Reglements 
werden mit Busse bestraft. 
 
Zuwiderhandelnde Jugendliche 
können an Stelle einer Busse zu 
persönlichen Leistungen verpflichtet 
werden. 
 
Strafbar sind auch die fahrlässige 
Widerhandlung und die Gehilfen-
schaft. 

Nach Art. 5 Abs. 3 des Gemein-
degesetzes (sGS 151.2) kann die 
Gemeinde für Übertretungen Busse 
oder in leichten Fällen Verwarnung 
vorsehen. Die Möglichkeit einer 
Pflicht zur persönlichen Leistung ist 
nicht vorgesehen. Art. 46 Abs. 2 ist 
daher zu streichen. 
 
Anmerkung Gemeinderatskanzlei: 
Die Möglichkeit, Jugendliche zu 
persönlichen Leistungen zu verpflich-

 Die Wirksamkeit des Reglementes 
würde sich stark erhöhen, wenn 
durch Missverhalten entstehende 
Kosten auch den Verursachern 
überwälzt werden könnten. Eine 
Regelung in dieser Hinsicht fehlt. 
Gleichzeitig erachten wir die mögli-
chen Bussen als sehr tief. Falls diese 
nicht durch die Gemeinde autonom 
erhöht werden können, sollte die 
Gemeinde auf Kantonsstufe aktiv 
werden und höhere Ansätze verlan-

Der zweite Abschnitt ist aus unserer 
Sicht zuwenig klar formuliert. Wo ist 
die Höhe der Bussen geregelt? In 
welchen Fällen werden Jugendliche 
zu einer persönlichen Leistung ver-
pflichtet? Wer entscheidet nach 
welchen Bestimmungen? Wie sieht 
das aus strafrechtlicher Sicht aus? 

Zuwiderhandelnde Jugendliche 
können an Stelle einer Busse zu 
persönlichen Leistungen zu Gunsten 
der Allgemeinheit verpflichtet wer-
den. 
 
Bei allen Zuwiderhandlungen muss 
ein griffiger Bussenkatalog bekannt 
gegeben und eingehalten werden. 
Zusätzlich kommen die Kostenverur-
sacher für die Aufwandkosten auf. 

Der Artikel 46 bzw. neu 47 wird 
gemäss Antrag der SVP mit der 
Formulierung „zu Gunsten der All-
gemeinheit“ ergänzt. 
 
Die Höhe der Bussen richtet sich bei 
der Bussenerhebung auf der Stelle 
nach dem Anhang der Strafprozess-
verordnung. Diesbezüglich haben die 
Gemeinden keinen Spielraum. 
 
Bei gröberen Verstössen ist aber die 
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 ten, ist auch in (genehmigten) 
Reglementen anderer Gemeinden 
enthalten. Das Sicherheits- und 
Justizdepartement hat auf entspre-
chende Intervention der Gemeinde-
ratskanzlei die oberbehördliche 
Genehmigung dieses Artikels in 
Aussicht gestellt. 

gen.  
 
Antrag: Die Überwälzung entste-
hender Kosten soll mit einem geeig-
neten Artikel explizit ins Reglement 
aufgenommen werden. Die Bussen 
sind so hoch wie kantonal möglich 
anzusetzen. Die Obergrenze von Fr. 
50.- für beispielsweise Littering er-
achten wir als zu tief. 

Verzeigung an das Untersuchungs-
amt möglich. Dieses bestimmt dann 
die Höhe der Busse. 
 
Die Jugendlichen können nicht mit 
Zwang zu einer persönlichen Leis-
tung verpflichtet werden. Dafür fehlt 
die Rechtsgrundlage (siehe Vorprü-
fung). Wer sich allerdings weigert, 
muss die Busse bezahlen. 
 
Wann welche persönliche Leistung 
angeordnet wird, ist im Einzelfall 
festzulegen. 
 
Die Überwälzung von Verwaltungs-
kosten ist grundsätzlich keine Straf-
bestimmung, sondern richtet sich 
nach 94 des Gesetzes über die Ver-
waltungsrechtspflege. Artikel 46 
bzw. 47 soll aber gleichwohl mit 
folgendem Absatz 4 ergänzt werden:
 
„Zusätzlich zur Busse bzw. zur per-
sönlichen Arbeitsleistung werden 
dem Verursacher die amtlichen Kos-
ten überwälzt (Art. 94 VRP).“ 
 

 IX. Schlussbestimmungen       

 Art. 47 wird neu zu Art. 48      

Ausführungsbestim-
mungen 

Der Gemeinderat kann Ausfüh-
rungsbestimmungen zu diesem 
Reglement erlassen. 

      

 Art. 48 wird neu zu Art. 49      

Aufhebung bisherigen 
Rechts 

Das Reglement über das Parkieren 
auf öffentlichem Grund und die 
Überwachung des ruhenden Ver-
kehrs vom 3. Mai 2005 wird auf-
gehoben. 

      

 Art. 49 wird neu zu Art. 50      

Inkrafttreten Der Gemeinderat bestimmt den 
Vollzugsbeginn dieses Reglements. 

      

 
Goldach, 22. September 2009 
 
GEMEINDERAT GOLDACH 

  
Thomas Würth Richard Falk 
Gemeindepräsident Gemeinderatsschreiber 


